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Der Gemeinderat der Stadt St. Pölten hat in seiner Sitzung vom 29. April 2024 nachstehende 

VERORDNUNG 

beschlossen: 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt St. Pölten beabsichtigt den Flächenwidmungsplan in 
der Katastralgemeinde Viehofen und Mühlgang zu ändern. 

§ 1: Gemäß den Bestimmungen des § 25a Abs. 2 NÖ. Raumordnungsgesetz 2014, 
LGBI. 3/2015 i.d.dzt.g.F., wird der Flächenwidmungsplan in der Katastralgemeinde 
Viehofen und Mühlgang geändert. 

§ 2: Die Plandarstellung, die gemäß § 2 Z. 3a der Planzeichenverordnung, 
LGBI. 8000/2-0, als Neudarstellung ausgeführt und mit dem Hinweis auf diese Verord-
nung versehen ist, liegt im Magistrat der Landeshauptstadt St. Pölten, Zimmer Nr. 2.10, 
während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 3: Diese Verordnung tritt gemäß § 50 Abs. 1 des NÖ. Stadtrechtsorganisationsgesetzes 
1999, LGBI. 1026-3, am 22. Mai 2024 in Kraft. 
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